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An den Grossen Rat 14.5334.02 

 
JSD/P145334 
 
Basel, 17. September 2014 
 
Regierungsratsbeschluss vom 16. September 2014 
 
 
 

Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend «warum kommt der Ge-
fängnisarzt nicht?» 
 
Das Büro des Grossen Rates hat nachstehende Schriftliche Anfrage Eric Weber dem Regie-
rungsrat zur Beantwortung überwiesen: 
 

«Mein Hausarzt ist ein Freund von mir und ich kenne einen Gefängnisarzt privat. Daher 
kenne ich mich aus und daher will ich nun Antwort haben. Ich war eine Woche im Gefäng-
nis. In Basel. Ich hatte Atemnot. Ich verlangte schriftlich und mündlich nach einem Arzt. 
Kein Arzt kam. Mein befreundeter Gefängnisarzt sagte mir, innerhalb welcher Frist ein Arzt 
kommen muss. Und dass es ganz klar sei, dass es bei einer Bagatelle (wie Schnupfen oh-
ne Fieber) natürlich anders gehandhabt wird. Aber Atemnot (wegen Rauchfolterung im Ge-
fängnis) ist keine Bagatelle. 

1. Wieviele Gefängnisärzte hat es in Basel? 

2. Von welchem Departement werden diese bezahlt? 

3. Wenn ein Gefangener einen Arzt will, wie schnell dauert es dann, bis der Arzt bitte 
kommt? 

4. Warum kam im Oktober 2012 kein Gefängnis-Arzt zu Grossrat Eric Weber? 

Eric Weber» 

 
Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
1. Wieviele Gefängnisärzte hat es in Basel? 
Es gibt einen verantwortlichen Gefängnisarzt und aktuell fünf zusätzliche Ärztinnen und Ärzte im 
Pikett-Dienst. 
 
2. Von welchem Departement werden diese bezahlt? 
Es besteht eine Leistungsvereinbarung zwischen dem Bereich Bevölkerungsdienste und Migrati-
on des Justiz- und Sicherheitsdepartements und dem Bereich Gesundheitsdienste des Gesund-
heitsdepartements, welche die Abgeltung der gefängnismedizinischen Leistungen regelt. 
 
3. Wenn ein Gefangener einen Arzt will, wie schnell dauert es dann, bis der Arzt bitte 

kommt? 
Ausserhalb der regelmässigen Arztvisiten in den Basler Gefängnissen ist der Gefängnisarzt bzw. 
der Pikett-Dienst innerhalb nützlicher Frist, spätestens jedoch innert einer Stunde vor Ort. In me-
dizinischen Notfällen kommt nach Rücksprache mit dem Gefängnisarzt unverzüglich der Notfall-
dienst der Sanität zum Einsatz. 
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4. Warum kam im Oktober 2012 kein Gefängnis-Arzt zu Grossrat Eric Weber? 
Der Regierungsrat nimmt zu Einzelfällen usanzgemäss keine Stellung. 
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